
Belehrung und Erklärung

gemäß Nr. 2.2 des Beschlusses der Landesregierung Baden-Worttemberg aber die Pflicht zur Verfassungs
treue im öffentlichen Dienst vom 2. Oktober 1973 (StAnz. Nr. 86 S. 4, GAB!. S. 950)

I. Belehrung

Nach § 70 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes
(lBG) ist der Beamte und nach § 6 des Landes
richtergesetzes (lRiG) in Verbindung mit § 70
Abs. 2 lBG ist der Richter verpflichtet, sich durch
sein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes zu bekennen und für deren Erhal
tung einzutreten. Die gleichen politischen Treue
pflichten ergeben sich fOr die BeschafUgten aus §
3 Abs. 1 S. 2 des Tarifvertrages fOr den öffentli
chen Dienst der Länder (TV-L) bzw. aus § 3 Abs.
1 satz 2 des Tarifvertrags fOr Ärzte und Ärztinnen
an den Zentren fOr Psychiatrie Baden
WOrttemberg (1V-Arzte ZIP).

Dementsprechend darf nach § 6 Abs. 1 Nr. 2
LBG in das BeamtenverMltnis und nach § 9 Nr.
2 des Deutschen Richtergesetzes in das Richter
vertlaltnis nur berufen werden, wer die Gewahr
dafOr bietet. dass er jederzeit fOr die freiheitliche
demokratische Grundordnung eintritt. FDr die Ein
stellung von Beschaftigten des öffentlichen Diens
tes gilt Entsprechendes.

Freiheitliche demotiratIsche Grundordn:mg-im
Sinne des Grundgesetzes Ist nach der Rechtspre
chung des Bundesverfassungsgerichtes (vgl. Ur
teil vom 23.10.1952, Az..: 1 BvB 1/51, Sammlung
der Entscheidungen des Bundesverfassungsge
richtes Band 2 S. 1 ff; Urteil vom 17.08.1956, Az..:
1 BvB 2/51, Sammlung der Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichtes Band 5 S. 85 ff)
eine Ordnung, die unter Ausschluss jeglicher
Gewalt- und WillkOrherrschaft eine rechtsstaatli
che Herrschaftsordnung auf der Grundlage der
Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen
der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und
Gleichheit darstellt. Die freiheitliche demokrati
sche Grundordnung ist das Gegenteil des totalen
Staates, der als ausschließliche Herrschaftsmacht
Menschenworde, Freiheit und Gleichheit ablehnt.
Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung
sind insbesondere zu rechnen:

Oie Achtung vor den im Grundgesetz konkretisier
ten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht
der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung,
die Volkssouveranitat,
die Gewaltenteilung,
die Verantwortlichkeit der Regierung,
die Gesetzmaßigkeit der Verwaltung,
die Unabhangigkeit der Gerichte,
das Mehrparteienprinzip,
die Chancengleichheit fOr alle politischen Partei-
en,
das Recht auf verfassungsmaßige Bildung und
AusObung einer Opposition.

Oie Teilnahme an Bestrebungen, die sich gegen
die durch die vorgenannten Grundsatze gekenn
zeichnete freiheitliche demokratische Grundord
nung richten, ist unvereinbar mit den Pflichten
eines Im öffentlichen Dienst BescMftigten. Dabei
ist es ohne Bedeutung, ob diese Bestrebungen im
Rahmen einer Organisation oder außerhalb einer
solchen verfolgt werden.

Bewerber fOr den öffentlichen Dienst, die an ver
fassungsfeindlichen Bestrebungen teilnehmen
oder sie unterstotzen, dOrfen nicht eingestellt
werden.

Beamte und Richter, die sich einer solchen
Pflichtvenetzung schuldig machen, mOssen damit
rechnen, dass gegen sie ein Disziplinarverfahren
mit dem Ziele der Entfernung aus dem Dienst
eingeleitet wird. BescMffigte (Atbeitnehmerin
nen/Arbeitnehmer) massen in diesen Fallen mit
einer außerordentlichen KOndigung nach § 626
des BOrgenichen Gesetzbuches (BGB) rechnen.

11. Erkl!iirung

Aufgrund dieser Belehrung erklare ich hiermit
ausdrOcklich, dass ich die vorstehenden Grund
satze der freiheitlichen demokratischen Grund
ordnung im Sinne des Grundgesetzes bejahe und
dass ich bereit bin, mich jederzeit durch mein
gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demo
kratischen Grundordnung im Sinne des Grundge
setzes zu bekennen und fOr deren Erhaltung ein
zutreten.

tch versichere ausdrOcklich, dass ich Bestrebun
gen, die gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung oder gegen eine ihrer oben ge
nannten grundlegenden Prinzipien gerichtet sind,
nicht unterstotze und auch nicht Mitglied einer
hiergegen gerichteten Organisation bin.

Ich bin mir darOber im Klaren, dass ich bei einem
Verstoß gegen diese Dienst- und Treuepflichten
mit einer Entfernung aus dem Dienst rechnen
muss.

Emmendingen,~ _

(Unterschrift)


